
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/12/10 96/04/0235
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1996

Index

95/08 Sonstige Angelegenheiten der Technik

Norm

IngG 1990 §4 Abs1 Z4;

IngG 1990 §6 Abs2 litd;

Rechtssatz

Bei einem Zeugnis der Ingenieurkammer für Steiermark und Kärnten handelt es sich unbestrittenermaßen um kein

Prüfungszeugnis iSd § 6 Abs 2 lit d IngG 1990.

Schlagworte

Leaton
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